


Kindesschutz
_Welche Anhaltspunkte für Kindeswohl- 
gefährdungen gibt es?

In der äußeren Erscheinung  oder im Verhalten des Kindes/
Jugendlichen z.B.:

•	 massive oder wiederholte Zeichen von Verletzungen 
	 ohne erklärbare Ursachen 
 	 (z.B. Blutergüsse, Striemen, Verbrennungen)
•	 Fehlen von Körperhygiene/medizinischer Versorgung
•	 unangemessene oder verdreckte Kleidung
•	 keine ausreichende Beaufsichtigung
•	 wiederholtes apathisches oder stark verängstigtes 
	 Verhalten
•	 wiederholte oder schwere gewalttätige/sexuelle Übergriffe 
	 gegen andere Personen
•	 häufiges Fehlen in Einrichtungen 
	 (z.B. in Krippe, Kindergarten, Schule, Hort)

Darüber hinaus gibt es Risikofaktoren, die einen Hilfebedarf 
signalisieren z.B.:

•	 Eltern sind psychisch- oder suchtkrank, körperlich oder 
	 geistig beeinträchtigt 
•	 Eltern sind sehr jung 
•	 Gewalttätigkeiten in der Partnerschaft
•	 Familie ist in einer materiellen Notlage
•	 desolate Wohnsituation 
	 (Vermüllung, zu kleine Wohnfläche, Obdachlosigkeit)

_Was? 
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Kindesschutz
_Wie ist das Vorgehen des Jugendamtes?

Jeder Meldung eines Verdachts auf eine Kindeswohlge-		
fährdung wird der Soziale Dienst  nachgehen. In der Regel 
geschieht dies durch einen Hausbesuch. 

•	 Wenn nötig werden zusätzliche Informationen eingeholt.
	 (z.B. Kindergarten, Schule, o.ä.) 
•	 In kollegialer Beratung wird das Gefährdungsrisiko einge-
	 schätzt und es werden Handlungsmöglichkeiten entwickelt.
•	 Kinder und Jugendliche werden ebenso wie die Eltern ein-  	 	
   bezogen, wenn der Schutz dadurch nicht in Frage gestellt 	  	
   wird. Mit allen Beteiligten wird so der beste Weg aus 
   der Krise gesucht.
•	 Wenn eine akute Gefährdung vorliegt, wird ein Schutz-		
	 konzept entwickelt und der Familie Hilfe zur Erziehung 
	 angeboten.
•	 Wenn Eltern nicht mitwirken können oder wollen und die 		
	 Gefahr nicht anders abgewendet werden kann, wird das 		
 	 Kind in Obhut genommen und das Familiengericht
	 angerufen.

_Wie? 

 

Kindesschutz
_Was können Sie tun?

Kinder und Jugendliche, die in ihrer Familie Gewalt oder 
Vernachlässigung erfahren, sind darauf angewiesen, dass 
Erwachsene ihre Situation erkennen und bereit sind, Hilfe 
zu organisieren.

Wenn Sie Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung 
beobachten, dann nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. 
Erfahrene Mitarbeiter/innen überlegen gemeinsam mit 
Ihnen, wie das Wohl des Kindes/Jugendlichen am besten 
sichergestellt werden kann. Wir arbeiten vertraulich mit 
Ihnen zusammen und bieten Ihnen Unterstützung bei der 
Einschätzung und im weiteren Vorgehen an. 

Wir unterstützen Sie konkret durch:

•	 anonymisierte Fallberatung, um dem Datenschutz 
	 Rechnung zu tragen
•	 telefonische und persönliche Fachberatung
•	 Helferkonferenzen (u.a. Verdacht auf sexuellen Missbrauch)	
	 und 
•	 Fallübernahme bei konkreten Meldungen von Kindes-	
	 wohlgefährdungen und bei einem Hilfebedarf

 

_Und dann? 


